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Telefonische Auskünfte  032 686 80 50 
Montag – Freitag   08.45 bis 11.45 Uhr 
E-Mail    sofv@football.ch 
FAX     032 686 80 59 
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Suspensionen 
Gemäss Publikation im Internet beim jeweiligen Verein. 

 

 

Sanktionen gegen Trainer 
119694/2.L. Biberist - Trimbach Trainer FC Trimbach 

Rrustolli Bejtush 

Platzverweis inf. 

Unsportlichkeit 

204095/Jun. B Riedholz – Team Wasseramt Mitte Trainer FC Riedholz 

Sauerbier Dirk 

Unsportlichkeit nach 

dem Spiel 

  Trainer Team 

Wasseramt Mitte 

Terranova Salvatore 

Unsportlichkeit nach 

dem Spiel 

 

 

 

Wettspiel-Neuansetzungen 
Laufend über Clubcorner mit Benachrichtigung per Mail 

 

 

 

Resultatnachträge u. -berichtigungen 
    nicht: neu: 

122209/2.L. Frauen Concordia BS - Windisch  0 : 0 o/Pkte. 

 

 

 

Forfait-Entscheide SOFV 
    nicht: neu: 

120223/4.L. Halten - CIS Marigona  3 : 0 ff. 

120353/4.L. Dulliken  Hägendorf  0 : 3 ff. 

203845/A+ Regio Grenchen - Wolfwil  3 : 0 ff. 

203994/B Jun. Pr. Thal United - Grenchen  3 : 0 ff. 

203995/B Jun. Pr. Olten - Team Brühl Solothurn  3 : 0 ff. 

204729/D Jun. Wangen a/A - Deitingen  0 : 3 ff. 

205306/Sen.40+ M. Bellach - Dulliken  3 : 0 ff. 

 

 

 

Turnierbewilligungen 
Die Turnierbewilligungen werden regelmässig bei Erhalt erfasst und im Internet publiziert. Mit der 

Publikation (dient gleichzeitig als Bewilligungsanzeige) erfolgt gleichfalls die Belastung auf dem 

Vereinskonto. 

Mit der erteilten Bewilligung verpflichtet sich der organisierende Verein der Schiedsrichterauf-

gebotsstelle, mindestens drei Wochen vor dem Turnier, den Spielplan zuzustellen. 

 

 

 

Zuchwil, 09.06.2015/bm  WETTSPIELKOMMISSION DES SOFV  


